
Tapetenablöser 
Zum leichten und schnellen Entfernen alter Tapeten und Leimfarben. 

 
 
 

 

 

Technisches Merkblatt/Verarbeitungsanleitung 
Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick 

auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere 
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Eigenschaften: 
Leicht zu verarbeitende, wässrige, klare Flüssigkeit mit angenehmem Geruch. TAPETENABLÖSER hat 
eine ausgezeichnete Penetrationsfähigkeit und sehr gute Löseeigenschaften. 
 
Anwendung 
Zum Entfernen von alten Tapeten jeder Art, überstrichenen Strukturtapeten sowie anderen 
Wandbehängen und Leimfarben. 
 
Verarbeitung 

- wir empfehlen immer eine Probeanstrich mit entsprechender Einwirkzeit 
 
Tapetenablöser-Lösung auftragen und einwirken lassen. Anschließend die Tapete in großen Stücken 
oder ganzen Bahnen abziehen. 
 
Bei sehr schweren oder besonders alten Tapeten ein zweites Mal Tapetenablöser-Lösung auftragen. 
Die Oberfläche von abwaschbaren oder wasserfest überstrichenen Tapeten vor dem Auftragen der 
Lösung mit einer Nagelrolle stark aufrauen. Tapetenablöser-Lösung 1-2 mal auftragen und ca. 20 
Min. einwirken lassen. Anschließend Tapete mit einem Spachtel abheben und abziehen. 
 
Leimfarben werden 1-2 mal mit der Lösung für die leichte Tapete eingestrichen und nach einer 
kurzen Wartezeit mit dem Quast abgewaschen oder mit dem Spachtel abgeschoben. Das 
Nachwaschen geschieht mit einer ebensolchen Lösung. 
 
Technische Daten 

- Verbrauch: je nach Tapete ca. 250ml Ablöser für 50-100m² 
- Anmischen: 

o leichte Tapeten: 250ml Ablöser auf 10-15 Liter Wasser 
o schwere Tapeten: 250ml Ablöser auf 5-6 Liter Wasser 
o überstrichene Tapeten: 250ml Ablöser auf 8-10 Liter Wasser 

- Einwirkzeit: ca. 5-15 min je nach Stärke von Tapete und Kleister 
- Werkzeuge: Gebräuchliche Deckenbürsten, Pinsel, Schwämme sowie Spachtel und evtl. 

Nagelrolle. 
- Reinigung der Werkzeuge: Sofort nach Gebrauch mit Wasser 
- Lagerung: Kühl, aber frostfrei. Gebinde gut verschließen 
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Gefahrenhinweise 
Verursacht schwere Augenschäden. Die vollständige Kennzeichnung finden Sie im 
Sicherheitsdatenblatt. 
 
Inhaltsstoffe gemäß DetergenzienV: Enthält: 15-30 % nichtionische Tenside, < 5 % Phosphate, 
Duftstoffe 
GGVS: entfällt, UN: entfällt, WGK: 2 
Produkt-Code: M-AB 20 
Entsorgung: nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. 
Abfallschlüssel gemäß EAK: 080117  
 
 
Die Angaben in unseren Merkblättern und sonstigen Schriften beruhen auf unseren sorgfältigen Forschungen und Prüfungen. Eine 
Verbindlichkeit kann aus ihnen nicht hergeleitet werden. Sie stellen keine zugesicherten Eigenschaften im Sinne des Gesetzes dar. Sie 
werden nach bestem Wissen und Gewissen weitergegeben, befreien jedoch den Anwender nicht von einer eigenverantwortlichen 
Prüfung der beschriebenen Produkte für den vorgesehenen Einsatzzweck. Schutzrechte Dritter und behördliche Vorschriften und 
Anordnungen sind zu beachten. 

 


